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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am
27. Februar 2020 unter der Nr. 1061/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische

Anfrage betreffend schwere Vorwirfe um Grundkauf in GroRebersdorf gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 12:

e 1. Wurde an die Staatsanwaltschaft (iber den oben angefiihrten Vorfall eine
Sachverhaltsdarstellung iibermittelt?
a. Wenn ja, von wem?
b. Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

e 2. Ermittelt die Staatsanwaltschaft, da Amtsmissbrauch (§302 StGB) aufgrund des
geschilderten Sachverhalts nicht auszuschliefSen ist, gegen Hoffinger?

e 3. Ermittelt die Staatsanwaltschaft, da Amtsmissbrauch (§302 StGB) aufgrund des
geschilderten Sachverhalts nicht auszuschlief3en ist, gegen Krist?

e 4. Wurde durch die Ermittlungen festgestellt, wann genau die Grundstiicke von
Hoffinger und Krist gekauft wurden?

e 5 Wird gegen Hoffinger, da Betrug (§146 StGB) aufgrund des geschilderten

Sachverhalts nicht auszuschliefien ist, ermittelt?
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6. Wird gegen Krist, da Betrug (§146 StGB) aufgrund des geschilderten Sachverhalts
nicht auszuschliefsen ist, ermittelt?

7. Wird gegen Hoffinger oder Krist oder andere Personen, da gewerbsmdpfiger Betrug
(§148 StGB) aufgrund des geschilderten Sachverhalts nicht auszuschliefSen ist,
ermittelt?

8. Wird gegen Hoffinger oder Krist oder andere Personen, da Untreue (§153 StGB)
aufgrund des geschilderten Sachverhalts nicht auszuschliefSen ist, ermittelt?

9. Wird gegen den Vater von Hoffinger betreffend den Grundstiickskauf ebenfalls
ermittelt?

10. Gegen wen werden derzeit noch Ermittlungen gefiihrt?

11. Wegen welcher anderer strafrechtsrelevanter Tatbestédnde werden Ermittlungen
gefiihrt?

12. Gibt es in diesem Zusammenhang eine Zusammenarbeit zwischen der
Staatsanwaltschaft und dem Innenministerium oder anderer Behérden?

a. Wenn ja, welche?

b. Wenn nein, warum nicht?

Wie eine aus Anlass dieser Anfrage vorgenommene Einsicht in die Verfahrensautomation

Justiz ergeben hat, ist zum 3. Marz 2020 weder eine Anzeige noch ein Ermittlungsverfahren

beziglich des in der Anfrage geschilderten Sachverhalts bei einer Staatsanwaltschaft

anhangig.

Das Bundesministerium fiir Justiz hat die gegenstandliche parlamentarische Anfrage gemaR
§ 78 Abs. 1 StPO der Oberstaatsanwaltschaft Wien zur weiteren Prifung Gbermittelt.

Dr."™ Alma Zadi¢, LL.M.

Datum/Zeit 2020-04-24T14:50:59+02:00

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw.
il ) ) der elektronischen Signatur finden Sie unter:

: Prifinformation | www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur

2von2

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 04- 24T14: 56: 39+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-04-24T14:50:59+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-04-24T14:56:39+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




